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1 Anlass, Aufgabenstellung, Methode 

Auf Fl.-Nrn. Fl-Nr. 148 (TF), Gemarkung Niederharthausen ist auf einer Fläche von etwa 

14 ha die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (Solarpark) geplant (Abb. 1). 

Ziel des vorliegenden Gutachtens war den Eingriffsbereich auf Vorkommen und eine 

mögliche Betroffenheit von bodenbrütenden Offenlandarten zu prüfen. Hierzu wurde die 

Fläche inklusive eines 150 Meter breiten Puffers zu offenen Flächen hin sechsmal zur 

Brutzeit der Zielarten kontrolliert. Die Kontrollen wurden am 20.3., 3.4., 17.4., 2.5., 20.5. 

und 3.6.2025 bei niederschlagsfreier und windarmer Witterung durchgeführt. Am 20.3. 

und 3.6. wurden Klangattrappen zum Verhören von Rebhühnern bzw. Wachteln einge-

setzt. 

2 Untersuchungsgebiet 

Die für die PV-Anlage vorgesehen Fläche liegt inmitten einer intensiv ackerbaulich ge-

nutzten Agrarlandschft im Gäuboden südöstlich von Niederhartshausen. 2025 stand in 

den nordöstlichen Teilbereich Winterweizen und im südwestlichen Teil wurden Kartof-

feln angebaut (Abb. 1). Das schnelle Aufwachsen des Weizen und das Fehlen von Bei-

kräutern sowohl im Weizenfeld als auch im Kartoffelacker spiegeln die konventionelle 

Bewirtschaftung unter Einsatz von Kunstdünger und Totalherbiziden wieder (Abb. 2 - 8). 

Am südwestlichen Rand verläuft ein Entwässerungsgraben. Dieser lag während der 

Kartiersaison 2025 trocken (Abb. 9). Entlang des Grabens findet sich zum Kartoffelacker 

hin ein etwa 10 Meter breiter grasbestandener Gewässerschutzstreifen. Das Gras war 

infolge von Düngereintrag im Mai hoch und dicht aufgewachsen (Abb. 10 und 11).  

 

Abbildung 1: 2025 angebaute Feldfrüchte, rote Linien: Grenze des geplanten Solarparks, Hintergrund Quelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
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Abbildung 2: Anfang April noch niedrig stehender Winterweizen im nordöstlichen Teil von Fl-Nr. 148 (Foto 3.4.2025) 

 

Abbildung 3: Mitte April weiter ohne jegliche Beikräuter aufwachsender Winterweizen im nordöstlichen Teil von Fl-Nr. 
148 (Foto 17.4.2025) 
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Abbildung 4: In der zweiten Maihälfte hoch und dicht aufgewachsener Winterweizen im nordöstlichen Teil von Fl-Nr. 
148 (Foto 20.5.2025) 

 

Abbildung 5: Auch in der zweiten Maihälfte fanden sich im Winterweizen im nordöstlichen Teil von Fl-Nr. 148 keine 
Beikräuter (Foto 20.5.2025) 
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Abbildung 6: Mitte April frisch bestellter Kartoffelacker im südwestlichen Teil von Fl-Nr. 148 (Foto 17.4.2025) 

 

Abbildung 7: Im Mai weiter ohne jegliche Beikräuter heranwachsende Kartoffeln im südwestlichen Teil von Fl-Nr. 148 
(Foto 20.5.2025) 
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Abbildung 8: Auch auf dem Anfang April noch nicht bestellten späteren Kartoffelacker fehlte eine ökologisch bedeu-
tende Ackerbeikräutervegetation (Foto 3.4.2025) 

 

Abbildung 9: Bereits Anfang April lag der Grabens am südwestlichen Rand von Fl-Nr. 148 trockenen (Foto 3.4.2025) 
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Abbildung 10: Gewässerschutzstreifen entlang des Grabens am südwestlichen Rand von Fl-Nr. 148 (Foto 17.4.2025) 

 

Abbildung 11: In der zweiten Maihälfte war das Gras auf dem Gewässerschutzstreifen dicht und hoch aufgewachsen 
(Foto 20.5.2025) 
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3 Vorkommen und Betroffenheit bodenbrütender Offenlandarten 

2025 wurden auf den für den Solarpark vorgesehenen Flächen vier Reviere von Feldler-

chen, drei Reviere von Schafstelzen und ein Brutpaar Kiebitze festgestellt (Abb. 12) . Es 

ist davon auszugehen, dass vom Bau des Solarparks diese Reviere betroffen sind. 

 

 

Abbildung 12: Lage der Revierzentren von Feldlerche (F), Kiebitz (K), Rebhuhn (R) und Schafstelze (S), rote Linie: 

Flächen des geplanten Solarparks, rote Linien: Flächen des geplanten Solarparks, rot gestrichelt: 75-Meter Puffer, rot 

gepunktet 150-Meter Puffer, grün überstreift: Feldvogelkulisse Kiebitz; rot überstreift: Feldvogelkulisse Rebhuhn (LfU 

2024); Hintergrund Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

 

Innerhalb des 75 Meter-Puffers fanden sich 2025 je vier weitere Reviere von Feldler-

chen und Schafstelzen sowie ein Brutpaar Rebhühner (Abb. 12).  

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
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Feldlerchen können zwar in unmittelbar Nähe des Zaunes von Freiflächenphotovoltaik-

anlagen und bei Anlagen mit größerem Reihenabstand auch zwischen den Modulen 

brüten (PESCHEL & PESCHEL 2023, LfU 2022, BANDELT ET AL. 2020, PESCHEL ET AL. 2019, 

RAAB 2015, KNIPFER & RAAB 2013, LIEDER UND LUMPE 2011), meiden jedoch Eingrünun-

gen mit höheren Hecken. 

Von den Feldlerchenrevieren im Nahbereich ist für das Revier an der südwestlichen 

Ecke des geplanten Solarparks, dessen Zentrum weniger als 50 Meter vom geplanten 

Zaun um den Solarpark entfernt ist, und für das Revier, welches an der Ostgrenze etwa 

60 Meter vom Eingriffsbereich entfernt ist, eine Betroffenheit nicht auszuschließen. Für 

die anderen Feldlerchenreviere östlich des Eingriffsbereiches, deren Zentrum über 70 

Meter vom geplanten Solarpark entfernt sind, sind keine bedeutenden negative Auswir-

kungen auf die Habitatqualität zu erwarten. Lediglich wäre mit einer geringfügigen und 

unbedeutenden Verlagerung des Revierzentrums um einige Meter zu rechnen. Bei An-

lage von kräuterreichen Säumen im Osten des Solarparks wäre sogar von eine Verbes-

serung des Nahrungsangebotes in diesen Feldlerchenrevieren auszugehen.  

Da Schafstelzen höhere Strukturen, wie Zäune und Büsche am Rande von Solarparks, 

gerne als Singwarten nutzen, wäre die Realisierung des Vorhabens für die Schafstel-

zenreviere innerhalb des 75 Meter Puffers sogar als Habitatverbesserung zu werten. 

Noch stärker könnte das Rebhuhn vom Bau des Solarparks profitieren, da diese Art, wie 

keine andere unter der Strukturverarmung in der Agrarlandschaft leidet. 

Östlich des geplanten Solarparks brüteten 2025 zwei weitere Paare Kiebitz. Der nächst 

gelegen war etwa 150 Meter vom Vorhabensbereich entfernt (Abb. 12). Für diese  

Kiebitzvorkommen sind keine bedeutenden negative Auswirkungen auf die Habitatquali-

tät zu erwarten. Höchstens ist mit einer leichten Verlagerung der Brutplätze zu rechnen.  

Insgesamt ergibt sich damit eine Betroffenheit von sechs Feldlerchen- und drei Schaf-

stelzenrevieren, sowie von einem Brutpaar Kiebitzen. 
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4 Vorkommen weiterer planungsrelevanter Brutvogelarten 

Im Bereich des Grabens mit Gewässerschutzstreifen an der südwestlichen Grenze von 

Fl-Nr. 148 findet sich ein Revier der Dorngrasmücke (Abb. 13). Es ist davon auszuge-

hen, dass die Realisierung des Vorhabens für diese und weitere an kräuterreiche Säu-

me gebundene Arten gegenüber der jetzigen Nutzung als Acker eine deutliche Habitat-

verbesserung mit sich bringen würde.  

Als Nahrungsgäste wurden innerhalb des Geltungsbereichs einschließlich des 75 Meter 

Puffers zudem Feldsperling und Rauchschwalbe sowie Rohrweihe und Turmfalke fest-

gestellt. Für diese nach Insekten, Kleinsäugern und Kleinvögeln suchenden Arten ist 

davon auszugehen, dass sich durch das Vorhaben das Nahrungsangebot verbessern 

würde. Negative Auswirkungen auf die lokalen Populationen dieser Arten sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten. 

 

Abbildung 13: Revierzentren weiterer planungsrelevante Vogelarten: Dorngrasmücke (D), rote Linien: Flächen des 

geplanten Solarparks, rot gestrichelt: 75-Meter Puffer, rot gepunktet 150-Meter Puffer (Hintergrund Quelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
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5 Fazit und Planungshinweise 

Vom Bau des geplanten Solarpark wären sechs Brutpaare Feldlerchen, drei Brutpaar 

Schafstelzen und ein Brutpaar Kiebitze betroffen.  

Um Verbotstatbestände gem. §44 BNatSchG zu vermeiden, sind geeignete Vermei-

dungs- und CEF-Maßnahmen erforderlich.  

 

Vermeidungsmaßnahme:  

V1) Einschränkungen hinsichtlich der Bauzeiten 

Die Brutzeiten der Feldlerche dauert in Bayern von Mitte März (Legebeginn der Feldler-

che) bis Ende August, die von Schafstelzen von Mitte April bis Ende Juni, die des Kie-

bitz von Anfang März bis Ende Juni, die des Rebhuhns von Ende März bis Anfang Sep-

tember und die der Dorngrasmücke von Mitte April bis Ende Juli. Die mit Errichtung des 

Solarparks verbundenen Baumaßnahmen – Setzen der Ständer, Montage der Solarpa-

nelle und Aufbau des Zaunes- werden in der Zeit zwischen 11. September und Ende 

Februar durchgeführt. Beginn der Baumaßnahmen nach Ende Februar ist nur zulässig, 

wenn durch einen Experten festgestellt wird, dass auf der betroffenen Fläche zu Zeiten 

des Baubeginns keine aktiven Niststätten vorhanden sind. Die Baumaßnahmen müss-

ten in diesem Fall zügig umgesetzt werden, so dass keine störungsfreien Pausen von 

länger als 7 Tagen, in denen Niststätten angelegt werden könnten, entstehen. 

V2): Verzicht auf Düngung, Gülleentsorgung und Pestizideinsatz 

Dünger-, Gülle- und Pestizideinsatz ist im gesamten Bereich des Solarparks zu unter-

lassen. 

 

CEF-Maßnahmen für Feldlerche und Schafstelze 

CEF-Maßnahmen sind für sechs Paare Feldlerchen, drei Brutpaar Schafstelzen und ein 

Brutpaar Kiebitze zu realisieren.  

In der Maßnahmenfestlegung für Feldlerche im Rahmen der speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung des Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucher-schutz vom 22.2.2023 sind die unterschiedlichen Möglichkeiten von CEF-

Maßnahmen für Feldlerchen beschrieben. Diese gilt es für sechs Brutpaare umzuset-

zen. 

Die CEF-Maßnahmen für Feldlerchen sind auch als CEF-Maßnahmen für Schafstelzen 

geeignet, weshalb für die drei betroffenen Schafstelzenreviere keine weiteren Maßnah-

men nötig wären. 
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CEF-Maßnahmen für Kiebitz 

Wie BAUER und BERTHOLD (1996) richtig festhalten, war der wichtigste Faktor für die 

massiven Bestandsverluste beim Kiebitz der Lebensraumverlust durch Trockenlegung 

und Zerstörung der Feuchtländer. Kiebitz besiedeln schon Anfang März die Brutgebiete. 

Im März und April ist der Futterbedarf für die Erzeugung der Eier und zum Anfressen 

eines Fettdepots für die Brutzeit, in der den Weibchen nur wenig Zeit zur Nahrungssu-

che bleibt, besonders groß. Da im März und April kaum Bodenarthropden verfügbar 

sind, sind Kiebitze in der Zeit höchsten Nahrungsbedarfs fast ausschließlich auf Regen-

würmer angewiesen. Diese kommen tagsüber aber nur an vernässten Flächen an die 

Bodenoberfläche. Nur dann sind sie für Kiebitze erreichbar. Dass auch im Untersu-

chungsgebiet temporär vernässte Bereiche für den Kiebitz von höchster Bedeutung 

sind, ist auch daran zu erkennen, dass eine kleine Pfütze, die sich nach Niederschlag im 

Bereich des Feldweges an der südöstlichen Ecke von Fl-Nr. 148 gebildet hatte, gezielt 

von Kiebitzen zur Nahrungssuche angeflogen wurde (Abb. 14). Als CEF-Maßnahme für 

den Kiebitz sind daher insbesondere die Anlage von vernässten Seigen in Betracht zu 

ziehen.  

 

Abbildung 14: Trittsiegel von Kiebitzen an einer Pfütze am Feldweg an der Südostecke des geplanten Solarparks 
(Foto 3.4.2025) 
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In der heutigen intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft wird der Bruterfolg des Kiebitz 

zudem durch Zerstörung von Gelegen und Nestlingen bei der Feldbewirtschaftung und 

durch Prädation massiv beeinträchtigt. Als ergänzende CEF-Maßnahme käme die 

Schaffung von sichereren Bruthabitaten, in denen Nester angelegt werden und die 

Pulli nach Nahrung suchen können, in unmittelbarer Umgebung der Seigen in Betracht. 

Für Kiebitze attraktive Brutplätze sind Flächen ohne oder mit nur niedriger schütterer 

Vegetation bis mindestens Mitte Mai. Um solche Flächen zu schaffen ist eine Aushage-

rung und der Verzicht auf Düngung und Pestizide nötig. Die Aushagerung könnte durch 

Anbau von Wintergetreide in drei aufeinanderfolgenden Jahren, jeweils natürlich mit 

Verzicht auf Düngung und Pestizide, erfolgen. Erste Bearbeitung wären ab Anfang Juli 

möglich. Da dann noch Jungvögel in der Fläche nicht auszuschließen sind, sollte die 

Bearbeitung der Fläche nur im Schritttempo erfolgen. Schon in der Aushagerungsphase 

könnte die Fläche von Kiebitzen besiedelt werden und als CEF-Maßnahme somit schon 

im ersten Jahr anerkannt werden. Nach der dreijährigen Aushagerungsphase könnte 

Wintergetreideanbau ohne Düngung und Pestizideinsatz beibehalten werden. Ebenso 

könnte nach der Aushagerungsphase auch mageres, kräuterreiches Grünland entwi-

ckelt werden. Bei der Flächenwahl ist darauf zu achten, dass keine höheren Gehölze in 

unmittelbarer Nachbarschaft vorhanden sind. 

 

Weitere Planungshinweise 

Rotationsbrache anstelle von G212 innerhalb des Solarparks 

Um das Nahrungsangebot für das Rebhuhn zu verbessern ist die Entwicklung einer an 

blüten- und samentragenden Kräutern reichen Krautschicht innerhalb des Solarparks 

anzustreben. Dies würde auch die Ansiedlung anspruchsvollerer Insektenjäger, wie 

Neuntöter und Schwarzkehlchen begünstigen. 

Diese lässt sich auf Ackerstandorten hoher Bonität erfahrungsgemäß nicht durch Ansaat 

von Grünlandmischung, auch nicht mit hohem Kräuteranteil erreichen. In der Regel set-

zen sich die schnellwüchsigen Gräser durch und anstelle des angestrebten „mäßig ex-

tensiv genutztes artenreiches Grünlands“ (BNT G212) entstehen ökologisch minderwer-

tige relativ „fette“ Mähwiesenstreifen, die ein bis zweimal jährlich gemäht werden.  

Vielversprechender ist eine Förderung der im Boden „schlummernden“ Samen von 

Ackerbeikräutern. Hierzu sollte der Boden nach Abernten der Feldfrucht nur kultiviert 

werden. Die aufkommenden Kräuter sollten im ersten Jahr nicht gemäht werden. Ab 

dem zweiten Jahr sollten lediglich 50 % der Fläche, d.h. jeder zweite Streifen zwischen 

den Modulen und etwa 50 % der Randeingrünung alternierend gemäht werden. Wichtig 

für die Entwicklung einer reichhaltigen Kleintierwelt ist, dass die rotierend brach liegen-

den Streifen auch über den Winter stehen gelassen werden. 

Sollten Stauden so hochwachsen, dass Module beschattet würden, dürften diese auch 

außerhalb des genannten Zyklus entfernt werden.  
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Im Zuge eines Monitorings sollte die Krautschicht in der zweiten Vegetationsperiode 

geprüft werden und bei Bedarf einzelne samen- und blütentragende Beikräuter nachge-

sät werden. Sollten in größeren Bereichen schnellwüchsige Gräser das Aufwachsen von 

Kräutern unterdrücken, sollte der grasige Bewuchs durch Mahd und Bodenkultivierung 

zurückgedrängt werden. 

Niederhecken und besonnte Säume anstelle dichter Hochhecken 

Rabenkrähen können Gelege und Jungvögel von Bodenbrütern, wie Feldlerche, Schaf-

stelze und Kiebitz prädieren. Auf dem einzigen Baum unmittelbar südwestlich von Fl-Nr. 

148 brütet bereits eine Rabenkrähe. Um nicht weitere Brutmöglichkeiten für Rabenkrä-

hen zu schaffen, sollte auf eine Eingrünung mit höheren Gehölzen, wo immer möglich, 

verzichtet werden.  

Anstelle von höheren Hecken sollten lückige Niederhecken, insbesondere aus Hundsro-

sen und Schlehen angelegt werden. In den Lücken sollten Kräutersäume, die nur bei 

Bedarf gemäht werden, entwickelt werden. In diesen lückigen Niederhecken mit besonn-

ten Kräuterabschnitten könnten über mehrere Jahre große Erdbauten von Ameisen der 

Gattung Lasius entstehen. Diese Erdbauten sollten beim Mähen verschont werden. 

Ameisen der Gattung Lasius sind z.B. als Kükennahrung für Rebhühner besonders 

wichtig. 
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